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Leistungsbeurteilung aus Französisch 

Die Zeugnisnote setzt sich aus folgenden Leistungsbeurteilungen zusammen  

Schularbeit   

Lt. Schularbeitenübersicht (Anzahl, Dauer)  

Der Termin ist im öffentlichen Kalender/WebUntis/Schul-Homepage 

eingetragen  

Schriftliche  

Überprüfungen   

Kein Test!  

beurteiltes Diktat in der lebenden Fremdsprache möglich (Termin)  

Mitarbeit   

schriftlich zB. verschiedenste Übungen im Unterricht, Verwendung von  

Arbeitsbüchern (Ausfüllen von Texten in Schulbüchern, Exzerpieren, Ausführen von  

Arbeitsaufträgen), Übungen an der Tafel, Arbeitsfragen, Hausübungen, Verbesserungen, 
Dokumentation und Einzelarbeit bei Gruppenarbeiten, Arbeiten am PC, online Aufgaben 
u. online Hausübungen, u.a.  

mündlich zB. Aktive Beteiligung am Unterricht (zB Erarbeiten von neuen Themen,  

Wiederholen, Festigen, Vor- und Nachbereiten von neuen Stoffen, Lese- und  
Hörverständnis, Grammatik- und Wortschatzübungen, Partner- u. Gruppenarbeit, 

Präsentationen). Bemühen um Aussprache und Bereitschaft, sich zu korrigieren  

Arbeitstechnik und Arbeitsverhalten zB. Einhalten von Terminen,  
Verlässlichkeit, Mitbringen von Unterrichtsmittel, saubere Heftführung, Kooperation, 

Mitwirken am Gelingen des Unterrichts in der  Klasse, …  

Mündl.  

Überprüfung, 

mündl. Übung  

mündl. Prüfung gem. LBVO § 5  (angesagte Prüfung)  

  
Auf Wunsch des Lehrers/auf Wunsch des Schülers (Schüler bittet Lehrer um 

Termin) einmal im Semester  
Stoffbereich vereinbart, Termin mindestens 3 Tage vor Prüfung vereinbart  

  

Gewichtung als Teil der Gesamtbeurteilung  

mündl. Übung gem. LBVO § 6    

              Referat, Redeübung, Präsentation…. (nach Terminvereinbarung)  

   
  

  

   
  
  

Die Gesamtnote kann nicht mathematisch aus einzelnen Beurteilungen berechnet werden, sondern ist 

eine Gesamtschau der gezeigten Kompetenzen im Unterricht. Diese Kompetenzen orientieren sich am 

gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER/CEFR). Die Leistungen in der 

Mitarbeit tragen entscheidend zu diesem Gesamtbild bei.  

Die vollständige Erfüllung aller wesentlichen Bereiche bedeutet die Note Befriedigend – für Gut oder Sehr 

Gut werden Erfüllung über das Wesentliche hinaus und Eigenständigkeit gefordert.  

  

Beurteilungsstufen (lt. § 14 LBVO) 

Sehr gut (1)   Anforderungen werden in weit über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt, deutliche Eigenständigkeit. 
Gut (2)   Anforderungen werden in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt, merkliche Ansätze zu Eigenständigkeit. 
Befriedigend (3)  Anforderungen werden in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt. 
Genügend (4)   Anforderungen werden in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt. 
Nicht genügend (5) Anforderungen werden nicht einmal in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt. 
  Nicht einmal alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ werden erfüllt. 


